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SCHRIFTLICHE FESTLEGUNGEN gem. § 3200 Raumordnungsgesetz i.d.g. F.

Der bestehende rechtskräftige Bebauungsplan wird
- dem beigefügten Planausschnitt gemäss
innerhalb der Grenze des gekennzeichneten Planungsgebietes -
wie folgt geändert:

Legende:

Grenze des Planungsgebietes
Baufluchtlinie

MASSSTAB 1 : 1000

A>

Die bisher geltenden Vorschreibungen der Punkte

(1) 2. Bauweise

(1) 4. Gebäudehöhen
und

(2) 14. Eindeckung der Dächer
(2) 18. Nebengebäude

werden für das gegenständliche Planungsgebiet aufgehoben.

B)

Die Zahl der Vollgeschosse wird mit maximal zwei festgelegt l II l

0

Die Baufluchtlinie wird neu und mit durchgehend 5 Meter Abstand
zur Aussengrenze des gegenständlichen Planungsgebietes festgelegt.


